
Schweigepflicht

Schweigepflicht: Verpflichtung, ge
genüber jedermann, der nicht aus 
seiner Stellung im Beruf oder seiner 
Funktion in staatlichen Organen her
aus zur Kenntnis befugt ist, über —» 
Staats- und Dienstgeheimnisse zu 
schweigen. Die S. dient der Durch
setzung des -> Geheimnisschutzes zur 
Gewährleistung der inneren und äu
ßeren Sicherheit des sozialistischen 
Staates. Personen, die Dienstgeheim
nisse zur Kenntnis erlangen (Geheim
nisträger), haben auch ohne aus
drückliche schriftliche Verpflichtung 
die S. einzuhalten. Sie umfaßt auch 
die Verpflichtung, vor den Unter
suchungsorganen und anderen Ju
stiz- und Sicherheitsorganen die -> 
Aussage zu verweigern, soweit da
durch die S. verletzt würde (Aus
sageverweigerungspflicht). Die Be
freiung von der S. (Entpflichtung) ist 
möglich, sofern die Aussage notwen
dig und die weitere Durchsetzung des 
Geheimnisschutzes gewährleistet ist 
(-> Aussagegenehmigung). Die Zeu
gen sind vor ihrer Vernehmung auf 
ihre Aussageverweigerungspflicht 
hinzuweisen, soweit zu vermuten ist, 
daß es sich aufgrund Stellung oder 
Funktion um einen Geheimnisträger 
handeln könnte. Die Schutz- und Si
cherheitsorgane sind verpflichtet, auf 
die Einhaltung der S., die Durchset
zung der Prinzipien der politischen 
Wachsamkeit in allen Bereichen Ein
fluß zu nehmen sowie die Bestrebun
gen des Klassengegners zur Erlan
gung von Kenntnissen über Staats
und Dienstgeheimnisse zu vereiteln. 
Die S. ist nicht identisch mit dem Aus
sageverweigerungsrecht bestimmter 
Berufsgruppen, die sich aus der Ver
pflichtung zur Verschwiegenheit er
gibt.

Schweißspuren: beim Einsatz eines 
Schweißverfahrens bzw. bei einem 
Kurzschluß mit Lichtbogenbildung 
verursachte Veränderungen in der

Umgebung der Schweißstelle und/ 
oder an Stoffen.
Diese können als Schweißnähte; 
Schweißrückstände (z. B. geschmol
zene Metallteilchen, Schlacke); 
Schweißwerkstoffe (Elektrodenreste 
usw.) oder willkürliche Verschmel
zungen von Metall teilen (z. B. ver
schmolzene Kupferleitungen — —► 
Kurzschlußspuren) auf treten. 
Anhand von S. läßt sich ableiten, wo 
und womit geschweißt wurde; wie die 
Spur entstanden ist — durch Elektro
schweißen, autogenes Schweißen 
oder durch Kurzschluß (Kurzschluß
spuren); die Qualität der Schweiß
arbeiten (-> Werkstoffprüfung, -» 
Havarieuntersuchung); ob durch 
Schweißarbeiten ein Brand entstan
den ist (-> Branduntersuchung).
Die S. geben Hinweise auf mögliche 
Zündquellen bei Bränden bzw. auf 
Materialbeeinflussungen bei Hava
rien. Ihr Vorhandensein ist damit ein 
wichtiges Hilfsmittel bei der -» 
Brandursachenermittlung bzw. bei 
der —► Havarieursachenermittlung.

Schwelbrand -► Brandarten

Schwimmprobe —► Lungenschwimm
probe, —► Magen-Darm-Schwimm-
probe

Seitentaschenmuster -► Wirbelmu
ster

Sektion: kunstgerechte Leichenöff
nung und -Zergliederung. —> Lei
chenöffnung

Sekundärbeleg —► Beleg

Selbstbeschädigung: selbst vorge
nommener Eingriff gegen den eige
nen Körper, in der Regel gegen um
schriebene Partien, einzelne Organe 
oder Organsysteme. S. sind unbeab
sichtigt möglich (Unfall), die krimi
nalistisch interessierenden Formen
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